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EN TW U RF  

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 und das Unfalluntersuchungsgesetz–
UUG 2005 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Kraftfahrgesetzes (35. KFG-Novelle) 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 9/2017, wird wie folgt geändert: 

1. In § 24 Abs. 8 sechster Satz entfällt die Wortfolge „und in der Bundesanstalt für Verkehr“. 

2. In § 28b Abs. 2 Z 2 wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tarifes“ ersetzt 
durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

3. In § 28b Abs. 5 vorletzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tari-
fes“ ersetzt durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

4. In § 28b Abs. 5b erster Satz wird die Wortfolge „von der Bundesanstalt für Verkehr“ ersetzt durch die 
Wortfolge „vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“. 

5. In § 28b Abs. 5b letzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tari-
fes“ ersetzt durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

6. In § 28d Abs. 6 vorletzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des § 131 Abs. 6“ ersetzt durch den 
Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

7. In § 29 Abs. 4 dritter Satz wird die Wortfolge „in der Bundesanstalt für Verkehr“ ersetzt durch die 
Wortfolge „vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“. 

8. In § 30a Abs. 4a vorletzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des § 131 Abs. 6“ ersetzt durch 
den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

9. In § 30a Abs. 5 wird im dritten Satz die Wortfolge „der Bundesanstalt für Verkehr“ jeweils ersetzt 
durch die Wortfolge „dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“ und der letzte Satz 
lautet: 

„Der Aufwand des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie ist nach einem durch Ver-
ordnung festgesetzten Tarif zu vergüten.“ 

10. In § 30a Abs. 7 vorletzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten 
Tarifes“ ersetzt durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

11. In § 30a Abs. 8a letzter Satz wird die Wortfolge „der Bundesanstalt für Verkehr“ ersetzt durch die 
Wortfolge „des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie“. 
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12. Dem § 30a Abs. 11 wird angefügt: 

„Weiters ist durch Verordnung ein Tarif für die Durchführung von Prüfungen und Eingabe von Daten in 
die Genehmigungsdatenbank durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie oder 
den Landeshauptmann unter Bedachtnahme auf den damit verbundenen Aufwand festzusetzen.“ 

13. In § 31a Abs. 8 wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tarifes“ ersetzt 
durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

14. In § 33 Abs. 3a letzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tari-
fes“ ersetzt durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

15. In § 34a Abs. 5 letzter Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tari-
fes“ ersetzt durch den Ausdruck „nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif“. 

16. In § 58 Abs. 2b zweiter Satz wird die Wortfolge „der Bundesanstalt für Verkehr“ ersetzt durch die 
Wortfolge „dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“. 

17. Nach § 58 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung bestimm-
te nichtbehördliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben einer Kontaktstelle 
gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/47/EU, des Berichtswesens sowie der Qualitätssicherung im Be-
reich technischer Unterwegskontrollen und der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, der Auto-
bahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zur eigenverantwortlichen Besorgung 
übertragen.“ 

18. In § 58a Abs. 4 zweiter und letzter Satz, in Abs. 7 dritter Satz und in Abs. 9 zweiter Satz wird die 
Wortfolge „Bundesanstalt für Verkehr“ durch die Wortfolge „Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie“ samt Artikel in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 

19. In § 101 Abs. 7a letzter Satz wird die Wortfolge „der Bundesanstalt für Verkehr“ ersetzt durch die 
Wortfolge „dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“. 

20. In § 102 Abs. 11c zweiter Satz wird die Wortfolge „die Bundesanstalt für Verkehr“ ersetzt durch die 
Wortfolge „den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“. 

21. § 102d Abs. 8 entfällt. 

22. In § 123a Abs. 2 Z 3 entfällt die Wortfolge „für die Organe der Bundesanstalt für Verkehr“. 

23. § 131 entfällt. 

24. Dem § 135 wird folgender Abs. 33 angefügt: 

„(33) Die Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx treten wie folgt in Kraft: 

 1. § 24 Abs. 8, § 28b Abs. 2 Z 2, Abs. 5 und 5b, § 28d Abs. 6, § 29 Abs. 4, § 30a Abs. 4a, 5, 7, 8a 
und 11, § 31a Abs. 8, § 33 Abs. 3a, § 34a Abs. 5, § 58 Abs. 2b und 5, § 101 Abs. 7a, § 102 
Abs. 11c, § 123a Abs. 2 Z 3 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx mit 
1. August 2017; zugleich treten § 102d Abs. 8 und § 131 außer Kraft; 

 2. § 58a Abs. 4, 7 und 9 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx mit 20. Mai 
2018. 

Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes (BGBl. I Nr. xxx/2017) können bereits von dem seiner 
Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Kraft treten.“ 

Artikel 2 

Änderung des Unfalluntersuchungsgesetz–UUG 2005 

Das Unfalluntersuchungsgesetz – UUG 2005, BGBl. I Nr. 123/2005, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 40/2012, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 erster Satz entfällt die Wortfolge „als Organisationseinheit der Bundesanstalt für Verkehr“. 
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2. In § 5 Abs. 15 wird der Begriff „Bundesanstalt für Verkehr“ durch den Begriff „Sicherheitsuntersu-
chungsstelle des Bundes“ ersetzt. 

3. § 29 samt Überschrift lautet: 

„Personalregelungen für Bundesbedienstete 

§ 29. Beamte und Vertragsbedienstete der Bundesanstalt für Verkehr, die weder ausschließlich noch 
überwiegend Aufgaben besorgen, die in den Aufgabenbereich der Sicherheitsuntersuchungsstelle des 
Bundes gemäß § 2 fallen, sind mit 1.7.2017 in die Zentralstelle des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie versetzt.“ 

4. § 33 Abs. 2 lautet: 

„(2) § 2, § 5 Abs. 15 und § 29 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten mit 
1. August 2017 in Kraft.“ 
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